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DAS – IB GmbH
LFG - & Biogas - Technology
Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie:

•Beratung, Planung, Projektierung
•Schulung von Betreiberpersonal
•Sachverständigentätigkeit (u.a. § 29a nach BImSchG 
und Befähigte Person iSd BetrSichV und TRBS 1203) 

Veranstaltung in 33397 Rietberg am 30. III. 2017 
der Eggersmann Service GmbH & Co. KG

Betreibertreffen
Obliegenheitspflichten des Betreibers zur GefStoffV & BetrSichV

Betreiber - > Arbeitgeber

Präsentiert von Wolfgang H. Stachowitz

Tel.: # 49 / 431 / 68 38 14 / 53 44 33 - 6 oder 8
Fax.: # 49 / 431 / 200 41 37 / 53 44 33 -7

Technischer Sitz / 
Postanschrift:
Preetzer Str. 207
D 24147 Kiel
Kaufmännischer Sitz / 
Rechnungsanschrift:
Flintbeker Str. 55
D 24113 Kiel 
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LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.deunmittelbares Recht 

Rangfolge & Bindungswirkung

Arbeitsschutzvorschriften: 
Arbeitsschutzgesetz, 

Gefahrstoffverordnung, Betriebssicherheitsverordnung etc
Die Verantwortung liegt beim 

ARBEITGEBER.
(idR ist dies der Betreiber einer Anlage) und nicht Dritte
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Rangfolge & Bindungswirkung

1. Europarecht
2. Grundgesetz / Gesetze

3. Verordnungen

Gemeindliche Satzungen
Regeln der Technischen Ausschüsse (TR A/B/G S en)

Unfallverhütungsvorschriften

Technische Normen z.B. SVK, VdS, DIN, VDE, DVGW, DWA, …

Verwaltungsvorschriften (TA)
Erlasse 
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Rangfolge & Bindungswirkung

1. Europarecht

Beispiele:

Seveso III – Richtlinie galt > 2 Jahre in D, 
seit Januar neue 12. BImSchV (StörfallV)

2014/34/EU  nicht mehr 94/9 „ATEX“
erst am 20.IV.2016:  11. ProdSV
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III 2016

94/9/EG

Anlagen zum Explosionsschutzdokument: 

Erstellt von: DAS – IB GmbH, www.das-ib.de, info@das-ib.de

ggf „x“
- > 
siehe 
Doku

94 / 9

bzw.
2014/34/EU

11.ProdSV
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Rangfolge & Bindungswirkung

2. Gesetze

ArbSchG
ProdSG

BImSchG
……
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Rangfolge & Bindungswirkung

3. Verordnungen

BetrSichV
Veränderungen 15 XI 2016: http://www.das-ib.de/sachverst.htm

http://www.das-
ib.de/mitteilungen/23%20I%202017%20BetrSichV%202016%20Stand

11-16.pdf

GefStoffV

beide wurden wesentlich zum 1.VI.2015 geändert
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Rangfolge & Bindungswirkung

3. Verordnungen

BetrSichV
Veränderungen 15 XI 2016: http://www.das-ib.de/sachverst.htm
http://www.das-

ib.de/mitteilungen/23%20I%202017%20BetrSichV%202016%20Stand11-16.pdf
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zur BetrSichV

Grundsätzliches (altes) zur Einführung der  
BetrSichV 2002
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BetrSichV, neu

Abschnitt 1:
(Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen)

Abschnitt 2:
(Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaßnahmen)

Abschnitt 3:
(Zus.Vorschriften für ÜA: Erlaubnisse, Prüfungen (von 
Arbeitsmitteln) )

Abschnitt 4:
(Vollzugsregelungen, Ausschuss für Betriebsicherheit 
(ABS))

Abschnitt 5:
(Ordnungswidrigkeiten, Straftaten, 
Schlussbestimmungen)

BetrSichV

Abschnitt 1:
(allgemeine Vorschriften)

Abschnitt 2:
(Arbeitsmittel)

Abschnitt 3:
(überwachungsbedürftige Anlagen)

Abschnitt 4:
(Übergangsbestimmungen usw.)

Aufbau der Verordnung

BetrSichV, neu (Anhänge)

Anhang 1:
(besondere Vorschriften für bestimmte 

Arbeitsmittel)

Anhang 2:
(Prüfvorschriften für 
überwachungsbedürftige Anlagen
- Zugelassene Überwachungsstellen
- Aufzugsanlagen
- Ex-Anlagen
-Druckanlagen

Anhang 3:
(Prüfung von 
Krananlagen,Flüssiggasanlagen,maschin-
entechn. Arbeitsmittel der Veranstaltungs-
technik)

BetrSichV (Anhänge)

Anhang 1:
(Mindestvorschriften für Arbeitsmittel)

Anhang 2:
(Mindestvorschriften zur 
Verbesserung…(Arbeitsmittel))

Anhang 3:
(Zoneneinteilung)

Anhang 4:
(Mindestvorschriften zur 
Verbesserung…(Ex-Gefahr))

Anhang 5:
(Prüfung besonderer Druckgeräte)

GefstoffV
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§§ 2 Begriffsbestimmungen2 Begriffsbestimmungen

Arbeitsmittel 

Verwendung

Arbeitgeber

Beschäftigte      

Fachkundig

Befähigte Person TRBS 1203

Instandhaltung      

Prüfung

Prüfpflichtige Änderung

Stand der Technik

Gefahrenbereich

Errichtung

Überwachungsbedürftige Anlagen

Zugelassene Überwachungsstellen

(ZÜS)
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vor erstmaliger Benutzung

− wiederkehrend (Fristen)

− Außerordentlich

− durch befähigte Person (unterliegt keinen fachlichen Weisungen 
durch den Arbeitgeber)

− mit Aufzeichnungen zum Ergebnis

− Art der Prüfung

− Prüfumfang und

− Ergebnis der Prüfung
3. Ergebnis der Prüfung und

4. Name und Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person; bei ausschließlich

elektronisch übermittelten Dokumenten elektronische Signatur.

§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln (BetrSichV)

I 2017
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§ 14 Prüfungen, BetrSichV

Erstmalige und wiederkehrende Prüfungen
In der neuen Fassung der BetrSichV nehmen Prüfungen einen hohen Stellenwert ein. 
Anstatt wie bisher Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen alle drei Jahre im Betrieb zu 
prüfen, werden zukünftig verschiedene Fristen für verschiedene Anlagenteile wie folgt festgelegt: 
· jährlich: Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen und Inertisierungseinrichtungen in 
explosionsgefährdeten Bereichen 
· alle drei Jahre: Prüfungen von Geräten, Schutzsystemen, Sicherheits-, Kontroll- und 
Regelvorrichtungen 
· mindestens alle sechs Jahre: Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind auf 
Explosionssicherheit zu prüfen. 
Diese Prüfungen sind jeweils von einer zur Prüfung befähigten Person durchzuführen.

Auf diese wiederkehrenden Prüfungen kann allerdings verzichtet werden, wenn der Arbeitgeber im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung ein Instandhaltungskonzept festgelegt hat, das sicherstellt, daß ein sicherer Zustand 
der Anlagen aufrechterhalten wird und die Explosionssicherheit dauerhaft gewährleistet ist. 
Die Wirksamkeit des Instandhaltungskonzepts ist im Rahmen einer Prüfung zu bewerten.

Hinweis: Das Unterlassen von Prüfungen aufgrund eines Instandhaltungskonzept ist mit Risiken verbunden, da 
die Hersteller von Anlagen und Arbeitsmitteln in ihren Betriebsanweisungen meist eine regelmäßige 
Überprüfung ihrer Produkte fordern, welche im Rahmen des Instandhaltungskonzeptes evtl. nicht abgedeckt 
werden. 
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§ 17 Prüfaufzeichnungen, BetrSichV

§ 17 Prüfaufzeichnungen und –bescheinigungen

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß das Ergebnis der Prüfung nach den §§ 15 und 16
aufgezeichnet wird. Sofern die Prüfung von einer zugelassenen Überwachungsstelle
durchzuführen ist, ist von dieser eine Prüfbescheinigung über das Ergebnis der Prüfung zu
fordern. Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen müssen mindestens Auskunft geben über
1. Anlagenidentifikation,
2. Prüfdatum,
3. Art der Prüfung,
4. Prüfungsgrundlagen,
5. Prüfumfang,
6. Eignung und Funktion der technischen Schutzmaßnahmen sowie Eignung der
organisatorischen Schutzmaßnahmen,
7. Ergebnis der Prüfung,
8. Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung nach § 16 Absatz 2 und
9. Name und Unterschrift des Prüfers, bei Prüfung durch zugelassene Überwachungsstellen
zusätzlich Name der zugelassenen Überwachungsstelle; bei ausschließlich
elektronisch übermittelten Dokumenten die elektronische Signatur.

I 2017
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§ 22 Ordnungswidrigkeiten, BetrSichV  

Ordnungswidrig im Sinne des § 25  des Arbeitsschutzgesetzes

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig z.B. eine

Gefährdungsbeurteilung nicht oder nicht 

rechtzeitig aktualisiert,



Vortrag # 2, S.16

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Straftat
Wer durch eine in § 22 Absatz 1 und 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung 
Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 des
Arbeitsschutzgesetzes bzw. Produktsicherheitsgesetz strafbar.

§ 23 Straftaten, 
BetrSichV 
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Artikel 2

Änderung der Gefahrstoffverordnung

Die Anforderungen an den Explosionsschutz waren in der „alten“ Betriebs-
sicherheitsverordnung in den §§ 5, 6 und in den Anhängen 3 und 4 genannt

Kennzahlen, Erläuterungen zu entzündlichen, leichtentzündlichen und  
hochentzündlichen Stoffen waren schon Inhalt der Gefahrstoffverordnung

Mit Änderung der Betriebssicherheitsverordnung sind die Inhalte in die
Gefahrstoffverordnung verlagert worden

Die Betriebssicherheitsverordnung beschreibt nur noch Prüffristen, 
Zuständigkeiten bei der Prüfung durch befähigte Personen und ZÜS sowie 
GBU (Gefährdungsbeurteilungen).

>> Ergebnis: Nicht nur die Betriebssicherheitsverordnung ändert sich, 
sondern auch die Gefahrstoffverordnung
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DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de„Ex-Anlagen“ oder geA – nichts Neues

Faustformel:
Alle Anlagen, bei denen mehr als 10 l explosionsfähige Atmosphäre 
freigesetzt werden kann, sind Ex-Anlagen?

… auch brennbarer Staub!!
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Änderung GefStoffV
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Normalbetrieb ist der Zustand, in dem die Arbeitsmittel oder Anlagen und deren 
Einrichtungen innerhalb ihrer Auslegungsparameter benutzt oder betrieben werden. 

(TRBS 2152)

Was ist NORMAL ? Definition nach BetrSichV und 

TRBS 2152 (Juni 2006) und GefStoffV ab 1.VI.2015

Info: Inspektionen und Wartungen .. Können zum Normalbetrieb gehören.

MÜSSEN aber nicht !

Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungsparameter benutzt 
werden. (BetrSichV 2002)

NEU: 
Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer 
Auslegungsparameter benutzt werden. Im Zweifelsfall ist die strengere 
Zone zu wählen. Die Zoneneinteilung ist in der Dokumentation der 
Gefährdungsbeurteilung (Explosionsschutzdokument) zu dokumentieren.
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Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche, 2015

GefStoffV
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Stachowitz, I 2015

RANGFOLGE 

für die Regelungen zur Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz

Gefahrstoffverordnung 2011 § 11 (2)

sog. Primärer (1.) – Sekundärer (2.) und Tertiärer (3.) Explosionsschutz

hat 2015
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Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe 
über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an die 
Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen 
zählen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah 
ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind durch 
Teilnahme an Schulungen auf aktuellem Stand („bzw. in der GefStoffV“: Teilnahme 
an spezifischen Fortbildungsmaßnahmen) zu halten.

Sachkundig ist, wer seine bestehende Fachkunde durch Teilnahme an einem 
behördlich anerkannten Sachkundelehrgang erweitert hat. In Abhängigkeit vom 
Aufgabengebiet kann es zum Erwerb der Sachkunde auch erforderlich sein, den 
Lehrgang mit einer erfolgreichen Prüfung abzuschließen. Sachkundig ist
ferner, wer über eine von der zuständigen Behörde als gleichwertig anerkannte oder 
in dieser Verordnung als gleichwertig bestimmte Qualifikation verfügt.

Änderung BetrSichV und GefStoffV
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Stachowitz, III 2017

StdT seit 1.VI. 2015 – Änderung Gefahrstoffverordnung 
/ BetrSichV, Gefährdungsbeurteilung

Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Gesundheit 
und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen läßt. Bei der Bestimmung des 
Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt 
für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitsplatzhygiene.

Was bedeutet dies:
Wo muß das Abgas aus den Analysen hin?
Dürfen Notfackeln auf BHKW – Container / Fermentern?
Müssen automatische Schnellschlußarmaturen vor allen Gasräumen?
Muß die Anlage verwallt / eingezäunt sein?
…………………
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StdT seit 1.VI. 2015 – Änderung Gefahrstoffverordnung 
/ BetrSichV, Gefährdungsbeurteilung

(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand der Technik
zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln entsprechend anzupassen. Der Arbeitgeber hat die 
Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn

1. sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich der Änderung 
von Arbeitsmitteln dies erfordern,

2. neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder aus der
arbeitsmedizinischen Vorsorge, vorliegen oder

3. die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 4 ergeben hat, daß die 
festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend sind.
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Die Gefährdungsbeurteilung - § 3 der BetrSichV

Absatz 1
•Grundsätzlich hat der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung und die 
festzulegenden Schutzmaßnahmen vor Verwendung der Arbeitsmittel / 
Überwachungsbedürftige Anlage durchzuführen.

•Die CE - Kennzeichnung entbindet den Arbeitgeber nicht 
von der Pflicht zur Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung.
•Dies gilt nicht für Aufzugsanlagen , welche von Unternehmern ohne 
Beschäftigte verwendet werden, da hier wiederum das ArbSchG nicht gilt.

Gefährdungsbeurteilung 
und Schutzmaßnahmen
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Stachowitz, März  2009

CE – Kennzeichnung

Konformitätsbescheinigungen zu 94/9/EG,
Maschinenrichtlinie 89/392/EWG ab 29.XII.2009 2006/42/EU

Confusion Everywhere

CE – Richtlinien gelten für:
* idR erstmaliges Inverkehrbringen neuer Produkte
* idR für die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes

CE – Richtlinien enthalten u.a.:
* grundlegende Sicherheitsanforderungen
* Konformitätsbewertungsverfahren
* Formelle Erfordernisse (z.B. Techn. Dokumentation)
* ….
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Die Gefährdungsbeurteilung - § 3 der BetrSichV

28

Absatz 2
•Folgendes ist insbesondere bei der Gefährdungsbeurteilung zu 
berücksichtigen……………

1. Die Gebrauchstauglichkeit des 
Arbeitsmittels, einschließlich 
ergonomischer Grundsätze unter 
dem Eindruck einer alternden 
Gesellschaft,

d.h. die Gebrauchstauglichkeit ist 
eine wesentliche Voraussetzung 
für die sichere Verwendung

Gefährdungsbeurteilung 
und Schutzmaßnahmen
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Die Gefährdungsbeurteilung - §3 der BetrSichV

29

Absatz 2  ……………

2. die sicherheitsrelevanten, 
einschließlich der ergonomischen 
Zusammenhänge zwischen 
Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, 
Arbeitsverfahren, Arbeits-
organisation, Arbeitsablauf, 
Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe,

d.h. die Verwendung eines 
Arbeitsmittels unter Einbeziehung 
von Gefährdungen aus der 
Arbeitsumgebung sind als 
Schutzziel definiert

Gefährdungsbeurteilung 
und Schutzmaßnahmen
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Die Gefährdungsbeurteilung - § 3 der BetrSichV

30

Absatz 2……….

3. die physischen und 
psychischen Belastungen der 
Beschäftigten bei der 
Verwendung von 
Arbeitsmitteln, 

d.h. die psychischen 
Belastungen sind als neues 
Schutzziel definiert,

Gefährdungsbeurteilung 
und Schutzmaßnahmen
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Die Gefährdungsbeurteilung - § 3 der BetrSichV

31

Absatz 2 ……..

4. Vorhersehbare 
Betriebsstörungen und die Gefährdung 
bei Maßnahmen zu deren Beseitigung, 

d.h., die Betrachtung der 
Gefährdungen bei Wartungs-
und Instandsetzungsarbeiten 
werden hier als weiteres 
Schutzziel mit hohem 
Gefährdungspotential definiert.

Gefährdungsbeurteilung 
und Schutzmaßnahmen
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Fakten (§3 Abs. 4 BetrSichV)

Es bleibt die Aufgabe des Arbeitgebers.

Die GBU darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. 

Verfügt der AG nicht selbst über entsprechende Kenntnisse, kann er sich fachkundig beraten lassen.

Wer ist fachkundig?
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III 2017

TRGS  529 „Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas“ (Anwendung seit 13.IV. 2015)

•Umgang mit gefährlichen Prozeßmitteln

•Anforderungen / Definitionen zur Betreiberqualifikation (Anlage 3)

•Gefährdungsbeurteilungen (Hinweise dazu – siehe GefStoffV etc.)

•Technische (Erfordernisse) / Schutzmaßnahmen zum „EX“ – Schutz, Brandschutz etc. 
* Schulungsinhalte Fachkunde: 
Grundlagen des Gefahrstoffrechts, Biogas (Allgemein / Exschutz / Brandschutz / 
Gesundheitsgefährdung – u. schutz), Zusatz – und Hilfsstoffe (Gesundheits – und 
Umweltgefährdungen / Schutzmaßnahmen), Notfallmaßnahmen und 1. Hilfe

Aber das Gefahrstofflager 
nicht zu groß wg.

Genehmigungsbedürftiger 
Gefahrstofflager nach der 4. 
BImSchV
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VII 2015 

TRGS  529 „Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas“ zu beachten:

• Substitution, … geringeren Gefährdung der Beschäftigten führen (emissionsfreie oder -arme 
Verwendungsformen) ..  bis .. Verzichtet ..

Allgemeine Anforderungen (Auszug)
• Sofern MSR – Einrichtungen mit Sicherheitsfunktionen erforderlich sind (z.B. Überfüllsicherung, 
Gaswarneinrichtung mit automatischer Abschaltung der Gaszufuhr, Anlagen-Aus) müssen diese 
die Anlage bei einer Störung selbsttätig in den sicheren Zustand überführen.
• Es ist eine Notstromeinspeisung vorzusehen.
• Auslegung U / Ü (statisch & dynamische Druckverhältnisse)
• Witterung (Regen, Frost, UV, ..)
• sicherer Zugang – auch bei Wartungen und Instandsetzung 
• Schutz vor unbefugtem Zugang
• Behälter einzeln absperrbar (Gas, Substrat, ggfs. Druckluft etc.)
technisch dicht: … bei den auf Grund der vorgesehenen Betriebsweise zu erwartenden

mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen mindestens technisch dicht ist 
(siehe TRGS 500 und Nummer 2.4.3 TRBS 2152 Teil 2/TRGS 722).
• Lüftungen in Gasräumen 
• Maßnahmen für die Annahme von Substraten
• Maßnahmen zur Verwendung und Lagerung von Zusatz- und Hilfsstoffen
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VII 2015 

TRGS  529 „Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas“ zu beachten:

• Organisatorische Schutzmaßnahmen (Aufzeichnungen & Betriebsprotokolle, 
Betriebsanweisungen, Unterweisung, Beschäftigungsbeschränkungen, Alleinarbeit, 
Hygienemaßnahmen, Wartung und Instandsetzung, Prüfungen und Überprüfungen, 
Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Notfallmaßnahmen (Alarmplan, Informationen für die 
Feuerwehr)

• Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

• Fachliche Anforderungen an Arbeitgeber und Beschäftigte (Beauftragung von 
Fachkundigen auf der BGA) – benennen von verantwortlichen Personen - , Fortbildung 
alle 4 Jahre 

• Arbeitsmedizinische Prävention: Beteiligung des Betriebsarztes an der 
Gefährdungsbeurteilung, Allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung, 
Arbeitsmedizinische Vorsorge

TRGS 529
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III 2016  

VdS 3470



Vortrag # 2, S.37

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.deVdS 3470



Vortrag # 2, S.38

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.deQualifikation – TRGS 529 / VdS 3470

d.h. 30. / 31. III. 2017 hier auch bei F&E

Zertifikat / Nachweis:  
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Die sichere Anlage

II 2016 

Ausführung A1 nach DIN EN 13611
Schließzeit nach EN 161 
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www.das-ib.deMindestinhalt der GBU sollte sein….
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Wissen ist, wenn man weiWissen ist, wenn man weißß, wo es steht:, wo es steht:
www.daswww.das--ib.deib.de


